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1 Ausgangslage  

An der Selma-Lagerlöf-Sekundarschule Selm werden seit dem Schuljahr 2014/2015 

im Rahmen des Gemeinsamen Lernens Schülerinnen und Schüler mit den sonderpä-

dagogischen Unterstützungsbedarfen in den Bereichen Lernen (LE), Emotionale und 

Soziale Entwicklung (ESE), Sprache (SQ), Sehen (SE), Geistige Entwicklung (GG), 

Hören und Kommunikation (HK) sowie Körperliche und Motorische Entwicklung (KM) 

unterrichtet. Mit der Neuausrichtung der Inklusion 2018 ist die Selma-Lagerlöf-Sekun-

darschule Selm seitens der Schulaufsicht mit Zustimmung des Schulträgers offiziell als 

Schule des Gemeinsamen Lernens bestimmt worden.  

 

1.1 Schülerinnen und Schüler mit einem Unterstützungsbedarf 

In allen Jahrgängen der Sekundarstufe I werden Schülerinnen und Schüler mit einem 

sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf unterrichtet. 

In den Jahrgängen 5 bis 10 inkludieren wir Schülerinnen und Schüler in nahezu allen 

Klassen. Die Schülerinnen und Schüler mit dem Unterstützungsbedarf Lernen sind je 

nach Anzahl pro Jahrgang gebündelt.  

Die Schülerinnen und Schüler mit einem Unterstützungsbedarf in den Bereichen Ler-

nen und Emotionale und Soziale Entwicklung sind anteilig nahezu gleichwertig in den 

Klassen vertreten und bilden die Mehrheit. Gefolgt von mehreren Schülerinnen und 

Schülern mit dem Unterstützungsbedarf im Bereich Sprache werden lediglich einzelne 

Kinder in den Bereichen Sehen, Hören und Kommunikation, Geistige Entwicklung und 

Körperliche und Motorische Entwicklung unterstützt.  

 

1.2 Personelle Ressourcen  

Für den Bereich der Inklusion sind 

 eine Koordinatorin (Regelschullehrerin), 

 zwei Sonderpädagoginnen, 

 eine Regelschullehrkraft, die die sonderpädagogische Förderung unterstützt 

und die Koordination der ISF-Kräfte übernimmt  

 und drei Fachkräfte im Multiprofessionellen Team (MPT)  
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verantwortlich. Alle Beteiligten verstehen sich als INSEL-Team mit verschiedenen Auf-

gabenschwerpunkten. Erforderliche Absprachen und Planungen werden einmal wö-

chentlich in einer Koordinationsstunde getroffen (siehe Tabelle zur Aufgabenverteilung 

im Anhang, S. 47). 

Darüber hinaus unterstützen Regelschullehrkräfte mit im Stundenplan ausgewiesenen 

ISF-Stunden die sonderpädagogische Förderung.  

Das Gelingen des Gemeinsamen Lernens basiert auf dem Leitmotiv der aktuellen Leit-

linien von März 2022. Die Kooperation von Lehrkräften für sonderpädagogische För-

derung, Lehrkräften anderer Lehrämter sowie Fachkräften aus anderen Berufsgrup-

pen führt zur gemeinsamen Verantwortung von Unterricht und Erziehung im Gemein-

samen Lernen (vgl. Leitlinien Gemeinsames Lernen, S. 2). 

 

1.3 Das Raumkonzept 

Die Selma-Lagerlöf-Sekundarschule verfügt über Räumlichkeiten, die ausschließlich 

der sonderpädagogischen Förderung zur Verfügung stehen und entsprechend einge-

richtet sind.  

Die INSEL steht den Schülerinnen und Schülern mit einem sonderpädagogischen Un-

terstützungsbedarf in den großen Pausen als Rückzugsort oder für verschiedene Bas-

tel- und Spielmöglichkeiten unter Aufsicht zur Verfügung. Während des regulären Un-

terrichts kann der Raum für eine individuelle Auszeit vom Unterricht, für Einzel- oder 

Kleingruppenförderungen oder für Beratungen genutzt werden. 

Die Nutzung des Raumes wird in Kapitel 3 (Organisation der sonderpädagogischen 

Unterstützung) ausführlich dargestellt. 
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2 Sonderpädagogische Unterstützungsbedarfe 

Das nordrhein-westfälische Schulgesetz bezeichnet das gemeinsame Unterrichten 

und Erziehen von Menschen mit und ohne Behinderungen als inklusive Bildung (§2 (5) 

SchulG) und die Institutionalisierung dieser Praxis an den Schulen als Gemeinsames 

Lernen (§ 20 (3 und 5) SchulG). Der Erziehungs- und Bildungsauftrag von Schule ist, 

die vorurteilsfreie Begegnung von Menschen mit und ohne Behinderung zu fördern. Es 

gehört auch zu diesem Auftrag, dass Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behin-

derung in der Regel gemeinsam unterrichtet und erzogen werden. Nicht zuletzt gehört 

dazu, dass Schülerinnen und Schülern, die aufgrund ihres individuellen Bedarfs auf 

sonderpädagogische Unterstützung angewiesen sind, ein möglichst hohes Maß an 

schulischer und beruflicher Eingliederung, gesellschaftlicher Teilhabe und selbststän-

diger Lebensgestaltung ermöglicht wird (§ 2 (5) SchulG).  

Das Schulgesetz überlässt den Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler 

mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf die Entscheidung, ob ihr Kind 

in einer allgemeinen Schule oder in einer Förderschule unterrichtet, erzogen und son-

derpädagogisch gefördert wird (§ 20 (1f.) SchulG). Diese Entscheidungsfreiheit der 

Erziehungsberechtigten kann allerdings durch Entscheidungen der Schulaufsicht ein-

geschränkt werden, wenn an der ausgewählten Schule die personellen und sachlichen 

Voraussetzungen nicht erfüllt sind und wenn diese Voraussetzungen auch nicht mit 

einem vertretbaren Aufwand erfüllt werden können (§ 20 (4-6) SchulG).  

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, unterliegt es ebenfalls der Entscheidung der 

Erziehungsberechtigten, ob sie für ihr Kind eine gutachterliche Prüfung der Frage ein-

leiten, ob ein sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf gegeben ist (§ 19 (5) 

SchulG; siehe Abschnitt 6.1.2 Diagnostik im Rahmen der Gutachtenerstellung (AO-

SF)). Die Schule kann diese Prüfung ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten 

nur dann veranlassen, wenn ein Unterricht in den Bildungsgängen der allgemeinen 

Schulen nicht möglich ist und wenn davon ausgegangen werden muss, dass das Kind 

zieldifferent unterrichtet werden muss oder wenn eine Selbst- oder Fremdgefährdung 

vorliegt (§ 19 (7) SchulG).   
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Bei der Prüfung geht es um die Frage, ob eine Behinderung, eine Schädigung oder 

eine chronische Krankheit mindestens einem der durch das Schulgesetz definierten 

Förderschwerpunkte zuzuordnen ist und ob der Bildungs- und Erziehungserfolg, be-

ziehungsweise das schulische Lernen des jeweiligen Kindes bzw. Jugendlichen dau-

erhaft, umfänglich und schwerwiegend durch die Behinderung, die Schädigung oder 

die Krankheit in Frage gestellt wird. Es lassen sich laut Schulgesetz (§ 19 (2) SchulG) 

folgende sonderpädagogische Förderschwerpunkte definieren: 

 

Da die Autismus-Spektrum-Störungen (§ 42 AO-SF) nicht in der Auflistung des Schul-

gesetzes (§ 19 (2)) aufgeführt werden, stellen sie auch keinen eigenen Förderschwer-

punkt gemäß §§ 3-8 AO-SF dar. Aus diesem Grunde müssen Schülerinnen und Schü-

ler mit einer Autismus-Spektrum-Störung einem anderen sonderpädagogischen För-

derschwerpunkt zugewiesen werden, sofern ein sonderpädagogischer Unterstüt-

zungsbedarf festgestellt wird.  

Sonderpädagogische 
Förderschwerpunkte

Geistige
Entwicklung   

(GG)

Sehen                  
(SE)

Körperliche und 
Motorische 
Entwicklung 

(KM)

Hören und 
Kommunikation 

(HK)

Sprache             
(SQ)

Emotionale und 
Soziale 

Entwicklung 
(ESE)

Lernen                
(LE)

Abbildung 1: Sonderpädagogische Förderschwerpunkte 
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Gleichzeitig beschränkt sich die Feststellung eines sonderpädagogischen Unterstüt-

zungsbedarfs grundsätzlich auf den Bereich der Schule und er erlischt in vielen Fällen 

mit dem Ende der Vollzeitschulpflicht bzw. dem Abschluss der Sekundarstufe I (vgl. 

Arbeitsstelle Inklusion der Bezirksregierung Köln, 2019, Inklusion an Schulen im Re-

gierungsbezirk Köln). In einigen Fällen erfolgt eine Anschlussförderung durch die 

Reha-Abteilung der Bundesagentur für Arbeit. 

 

2.1 Grundlagen für den Unterricht mit zieldifferenten Bildungsgängen 

Alle Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf 

Lernen und Geistige Entwicklung werden zieldifferent unterrichtet. Sie erhalten keine 

Zensuren. Die Leistungsbewertung in den zieldifferenten Bildungsgängen Lernen und 

Geistige Entwicklung soll sich an den individuellen Zielen orientieren, die den Fähig-

keiten und Möglichkeiten der jeweiligen Schülerinnen und Schüler entsprechen. Um 

dieses Ziel zu erfüllen, ist es notwendig, dass eine individuelle, differenzierte, auf ver-

schiedenen Schwierigkeitsniveaus basierende Leistungsbewertung und entspre-

chende Leistungsrückmeldung stattfinden. 

Im Bildungsgang Lernen werden differenzierte Klassen- und Kursarbeiten (qualitative 

und quantitative Differenzierung) geschrieben. Die Aufgabenstellungen orientieren 

sich an den Kernlehrplänen der Hauptschule des vorherigen Jahrgangs.  

Die Klassen- und Kursarbeiten für Kinder im Bildungsgang Geistige Entwicklung ori-

entieren sich an dem aktuellen Leistungsstand jedes Einzelnen. 

Schülerinnen und Schüler mit den sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfen Ler-

nen und Geistige Entwicklung benötigen sehr klare Strukturen. Rituale, Visualisierun-

gen, vereinfachte Arbeitsanweisungen durch differenziertes Unterrichtsmaterial, ver-

einbarte Wochenziele und regelmäßiges Lob vereinfachen ihnen den Unterrichtsalltag. 

Im Anhang befindet sich eine Übersicht über die jeweiligen Förderbereiche und För-

derzielschwerpunkte (S. 56). 

 

2.1.1 Zeitraum: Sommerferien bis Herbstferien  

Nach der Einschulung in eine 5. Klasse der Selma-Lagerlöf-Sekundarschule soll im 

Vordergrund aller unterrichtlichen Aktivitäten das Einfinden der Schülerinnen und 
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Schüler in den Schulalltag stehen. Dazu gehören insbesondere das gegenseitige Ken-

nenlernen und das Zusammenfinden als Klassengemeinschaft, um langfristig ein po-

sitives Lernklima zu gewährleisten. Ein freundliches, faires Miteinander und Grundla-

gen zum Selbstverständnis für das Gemeinsame Lernen werden in dieser Zeit geübt. 

Bis zu den Herbstferien sind keine besonders geplanten Differenzierungsmaßnahmen 

für Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf 

Lernen und Geistige Entwicklung vorgesehen (lediglich die intensive Beobachtung und 

ggf. kleine Hilfestellungen). Die Lehrkräfte sollen diese Zeit als Beobachtungs- und 

Diagnosephase nutzen. Zu Beginn eines jeden Schuljahres findet eine für alle neuen 

(sowie interessierten) Lehrkräfte der Schule verpflichtende Informationsveranstaltung 

statt, die von dem INSEL-Team organisiert wird. In dieser werden die verschiedenen 

sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfe, Möglichkeiten der Förderung sowie die 

inner- und außerschulischen Organisationsstrukturen vorgestellt (Förderpläne, Zeug-

nisse, Beratungstage, Zuständigkeiten, Einleitung und Ablauf eines AO-SF-Verfah-

rens, …). Außerdem erhalten die Fachkolleginnen und Fachkollegen von den Klassen-

leitungen Informationen über die einzelnen Schülerinnen und Schüler mit Unterstüt-

zungsbedarfen hinsichtlich der Bedürfnisse, Absprachen und Unterstützungsmöglich-

keiten. 

Es wird empfohlen, die erste Klassenarbeit in jedem Fach zielgleich zu schreiben. Da-

raus ergibt sich ein Leistungsbild zum aktuellen Stand. Diese kann als Grundlage zur 

Selbsteinschätzung des Kindes und zur Besprechung von Notwendigkeiten für beson-

dere Maßnahmen im Gespräch mit den Erziehungsberechtigten dienen.  

In Ausnahmen, wenn z.B. bereits vor der Einschulung in den Übergangsgesprächen 

mit den sonderpädagogischen Lehrkräften der ortsansässigen Grundschulen sehr 

deutlich wird, dass eine hohe Notwendigkeit zur Differenzierung besteht, weil die Schü-

lerin oder der Schüler weit unter dem allgemeinen Leistungsniveau lernt, dann sollte 

diese von Beginn an erfolgen und zeitgleich folgende Maßnahmen getroffen werden:  

 Beratungskonferenzen Jahrgang 5, an denen auch die Klassenlehrerinnen und 

Klassenlehrer der Grundschulen teilnehmen im Rahmen der Vernetzung zwi-

schen der Selma-Lagerlöf-Sekundarschule und den Grundschulen 

 Einsicht in das letzte Zeugnis  

 Bereitstellung geeigneter Lernmaterialien  

 Kontakt zu Erziehungsberechtigten suchen (Beratung/ Einschätzung/ Befra-

gung)  
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 Wichtig: Schülerin und Schüler dort abholen, wo sie/er steht. 

 

2.1.2 Zeitraum: Nach den Herbstferien 

Der Unterrichtseinstieg sollte in allen Fächern möglichst so gestaltet sein, dass sich 

alle Schülerinnen und Schüler (auch die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädago-

gischem Unterstützungsbedarf Lernen und Geistige Entwicklung) beteiligen können. 

Eine Differenzierung der Lerninhalte ist allerdings im Unterrichtsverlauf (Erarbeitungs-

phase) zum Beispiel durch Lehrwerke häufig sinnvoll.  

Folgende Aspekte finden an der Selma-Lagerlöf-Sekundarschule Beachtung, um In-

klusion im Unterricht zu ermöglichen: 

 Förderung von zieldifferent lernenden Schülerinnen und Schülern im Klassen-

verband,  

 gezielte Förderung in Kleingruppen nach Bedarf, 

 Einbezug in Unterrichtsgesprächen und positive Verstärkung, 

 Ermöglichen von praktischen Tätigkeiten, 

 Anbieten von differenziertem Material, welches die Schülerinnen und Schüler 

ermutigt, einen Lernerfolg für sich zu erzielen,  

 Motivation durch positive Anreize, zum Beispiel in Form von Belohnungen (Idee: 

"Melde-Liste", um die Mitarbeit im Unterricht zu steigern). 

 

2.1.3 Fach Englisch  

Generell werden alle Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstüt-

zungsbedarf im Bereich Lernen in der 5. und 6. Jahrgangsstufe im Fach Englisch be-

schult, um sich mögliche Chancen für die weitere Schullaufbahn (im Hinblick auf mög-

liche Schulabschlüsse) zu wahren. In Einzelfällen zeigt sich allerdings im Verlauf der 

Beobachtungsphase (Klasse 5) bereits, dass auf die Teilnahme am Englischunterricht 

zugunsten verstärkter Bildungsangebote in den Bereichen Deutsch, Mathematik und 

alltagspraktischen Lernangeboten verzichtet werden sollte. Beschließt die Klassen-

konferenz in einer früheren Klasse den Verzicht auf Englischunterricht zugunsten ver-

stärkter Bildungsangebote in anderen Fächern der Stundentafel (§ 31 Abs. 2 AO-SF), 

sollte sie, in Absprache mit den Erziehungsberechtigten, mögliche Folgen für den 

fremdsprachlichen Kompetenzerwerb im Fach Englisch sowie den Erwerb eines dem 
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Hauptschulabschluss (nach Klasse 9) gleichwertigen Abschlusses bedenken. Eine Be-

stätigung dessen muss durch die Schulleitung erfolgen.  

 

2.1.4 Unterrichtsmaterial 

Der Eigenanteil der Erziehungsberechtigten, deren Kind zieldifferent unterrichtet wird, 

soll in angemessene Inklusionsmaterialien investiert werden. Vor den Sommerferien 

legt das INSEL-Team fest, welche inklusiven Materialien für jedes Kind seitens der 

Erziehungsberechtigten für das nächste Schuljahr bestellt werden müssen. 

 

2.2 Grundlagen für den Unterricht mit Schülerinnen und Schülern mit sonder-

pädagogischem Unterstützungsbedarf Emotionale und Soziale Entwick-

lung 

Bei Schülerinnen und Schülern mit dem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf 

Emotionale und Soziale Entwicklung liegen häufig Beeinträchtigungen im altersge-

rechten Kontakt-, Spiel oder Leistungsverhalten sowie der Organisationsfähigkeit vor. 

Darüber hinaus fallen viele dieser Schülerinnen und Schüler häufig durch außerge-

wöhnliche oder extreme emotionale Reaktionen auf. Größtenteils ist die Selbst- und 

Fremdwahrnehmung dieser Schülerinnen und Schüler eingeschränkt und das Selbst-

wertgefühl herabgesetzt. 

Sinnvolle Unterstützungsmaßnahmen im Schulalltag sind: 

 klare Strukturen und Rituale, um Sicherheit zu vermitteln, 

 kontinuierliche, kleinschrittige Zielvereinbarungen und dazugehörende Reflexi-

onsgespräche einfordern,   

 einen geeigneten Sitzplatz anbieten (ggf. am Rand, ganz vorne oder Einzel-

platz), 

 Auszeitmöglichkeiten schaffen, 

 in Konfliktsituationen ruhig und gelassen reagieren (es nicht persönlich neh-

men), 

 Fehlverhalten nur kurz und prägnant mit der Schülerin und dem Schüler thema-

tisieren,  

 positiv verstärken (Verstärkerplan), 

 Verständnis zeigen und gerechtes Handeln verkörpern.  
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2.2.1 Unterstützung außerhalb des Unterrichts 

Basierend auf positiven Erfahrungen ist es sinnvoll, dass jede Schülerin und jeder 

Schüler mit dem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf Emotionale und Soziale 

Entwicklung eine gleichbleibende Regelschullehrkraft sowie eine Lehrkraft für Sonder-

pädagogik als feste Bezugsperson in der Schule hat.  

Um langfristig eine Verhaltensänderung einer Schülerin oder eines Schülers erwirken 

zu können, finden regelmäßige Gespräche zwischen der Schülerin und dem Schüler 

und der Bezugsperson in der Schule statt. Inhalte dieser Gespräche können täglich 

und/oder wöchentliche Zielvereinbarungen, die Thematisierung von Verstärkerplänen 

und die Selbstreflexionen sein. Jede Schülerin und jeder Schüler hat ein Anrecht auf 

die individuelle Förderung durch regelmäßige Planungs- und Reflexionsgespräche. 

Diesbezüglich finden regelmäßige Gespräche mit den Erziehungsberechtigten mit ent-

sprechenden Zielvereinbarungen statt.  

Als Basis zur Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten legen 

wir das Buch „Schwierige Schüler - 64 Handlungsmöglichkeiten bei Verhaltensauffäl-

ligkeiten“ (Persen Verlag) zu Grunde. Anhand des SEVE-Fragebogens, der in der IN-

SEL für die Klassenleitungen bereitsteht, sollen die Schülerinnen und Schüler zum 

aktuellen Verhalten in der Schule und der aktuellen Entwicklung von der Bezugsperson 

eingeschätzt werden. Auf der Grundlage der förderungsorientierten Auswertung soll 

anschließend eine Handlungsplanung für die individuelle Förderung der folgenden Wo-

chen erfolgen.  

 

2.2.2 Kurzbeschulung (§28 AO-SF)   

Soweit es die Emotionale und Soziale Entwicklung und die besondere Lebenssituation 

von Schülerinnen und Schülern erfordert, kann die Schule im Rahmen des Förderplans 

(§ 20 Absatz 7) für eine begrenzte Zeit von der Stundentafel abweichen. In Ausnah-

mefällen sind individuelle Lösungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädago-

gischem Unterstützungsbedarf Emotionale und Soziale Entwicklung, wie zum Beispiel 

eine Kurzbeschulung, für einen definierten Zeitraum zielführend. Individuelle Lösun-

gen müssen von der Schulleitung genehmigt werden und dürfen nur einen festgelegten 

Zeitraum umfassen. Trotz einer Kurzbeschulung müssen die Lerninhalte der Hauptfä-

cher gesichert sein. 
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2.3 Grundlagen für den Unterricht mit Schülerinnen und Schülern mit sonder-

pädagogischem Unterstützungsbedarf Sprache  

Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Sprache haben häufig eine 

langandauernde Sprachverarbeitungsschwäche. Sie haben Sprachverständnisstörun-

gen auf der Wort- und Satzebene, der Anweisungs- sowie Text- und Kontextebene. 

Darüber hinaus haben sie häufig eine sprachliche Gestaltungsschwäche, die sich auf 

ihre Rechtschreibleistung und Textproduktion auswirkt. Schülerinnen und Schüler mit 

sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf Sprache sind im Unterricht oft zurück-

haltend, fragen selten nach und haben Techniken entwickelt, um ihr "Nicht-Verstehen" 

zu überspielen.  

Sinnvolle Unterstützungsmaßnahmen im Schulalltag: 

 vielfältige Sprechanlässe bieten, 

 Aufgabenstellungen sprachlich vereinfachen und somit konkretisieren, 

 Aufgabenstellungen kleinschrittig strukturieren, 

 Arbeitsanweisungen und Lerninhalte zur Verständnissicherung mit eigenen 

Worten wiederholen lassen, 

 Aussprache- und Grammatikfehler nicht vor der Klasse thematisieren und ver-

bessern, sondern den Satz richtig wiederholen (korrektives Feedback), 

 Schülerinnen und Schüler mit Sprechvermeidungstendenzen nicht vor der 

Klasse zum Sprechen auffordern (besser: in Einzelgesprächen Ziele vereinba-

ren), 

 Texte ggf. vergrößert kopieren, 

 evtl. mehr Zeit für Leseaufgabe geben 

 sowie ein nach vorne gerichteter Sitzplatz, damit Schülerinnen und Schüler die 

Lehrperson beim Sprechen und Zuhören ansehen kann. 

Der Selektive Mutismus ist eine mögliche Sprachstörung, welche psychische Gründe 

hat. 

Für Schülerinnen und Schüler mit dieser Diagnose gilt: 

 Schülerinnen und Schüler nicht zum Sprechen auffordern oder drängen, 

 Kontakte mit anderen Schülerinnen und Schülern initiieren, 

 Schülerinnen und Schüler an allen Aktivitäten teilhaben lassen, 

 ggf. den Einsatz von Gesten oder Symbolkarten verabreden.
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3 Organisation der sonderpädagogischen Unterstützung 

Das multiprofessionelle Team für sonderpädagogische Förderung der Selma-Lagerlöf-

Sekundarschule besteht aus Regelschullehrkräften und Sonderpädagoginnen sowie 

drei Fachkräften im Multiprofessionellen Team im Bereich Inklusion. Unterstützt wer-

den sie punktuell durch die Schulsozialarbeiterin und den Schulsozialarbeiter der 

Schule sowie durch die Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter. 

 

3.1 Unterstützung in der INSEL 

Die INSEL der Selma-Lagerlöf-Sekundarschule soll eine zentrale Anlaufstelle für die 

Schülerinnen und Schüler, ihre Erziehungsberechtigten, die Lehrerinnen und Lehrer 

sowie weitere am Schulleben Beteiligte sein. Sie bietet vielfältige Möglichkeiten den 

Schulalltag positiv und lösungsorientiert zu bewältigen. Die INSEL besteht aus vier 

Räumlichkeiten: dem Inselbüro, in dem Dokumentationen, Aktenführung, Planung, Or-

ganisation und Einzel- sowie Gruppenförderung stattfinden sowie drei weiteren Räu-

men, die ansprechend eingerichtet sind und die individuell genutzt werden können. Sie 

bieten Platz zum Spielen, Lernen und Ausruhen. Die sonderpädagogischen Lehrkräfte 

entscheiden in Absprache mit der jeweiligen Schülerin/ dem jeweiligen Schüler und 

den Fachkolleginnen und Fachkollegen unter Berücksichtigung des individuellen Un-

terstützungsbedarfes über den Ort der Förderung (Kleingruppe vs. Teamteaching).  

 

Den Schülerinnen und Schülern wird ein Rückzugsraum geboten, in dem sie zum 

Beispiel: 

 ihre Sorgen und Probleme mit vertrauten Bezugspersonen besprechen und 

bearbeiten, 

 sich in den Pausen zurückziehen können oder mit Freunden zum Gesell-

schaftsspiel oder zur gemütlichen „Quatschrunde“ treffen, 

 sich eine Auszeit vom Unterrichtsgeschehen nehmen können, wenn sie die-

sem zeitweise nicht mehr folgen, 

 in einzelnen Unterrichtsstunden individuell an ihrem Unterrichtsmaterial ar-

beiten, 

 Lernzielkontrollen absolvieren, 

 regelmäßige Treffen wahrnehmen, um individuelle Ziele zu vereinbaren und 

Unterstützung zu deren Erreichung zu erhalten. 
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Den Lehrerinnen und Lehrern im Kollegium wird eine zentrale Anlaufstelle zu The-

men, die das normale Unterrichtsgeschehen überschreiten, geboten. Dies sind bei-

spielsweise 

 die Beratung im Bereich Diagnose und individueller Förderung, 

 kollegiale Fallberatung, 

 Begleitung bei Gesprächen mit Erziehungsberechtigten, 

 Unterstützung bei Antragstellungen, 

 Ausleihe für differenzierte Unterrichtsmaterialien, 

 Netzwerkarbeit zu den verschiedenen Bereichen der Jugendarbeit und me-

dizinischen und psychologischen Einrichtungen. 

 

Erziehungsberechtigte werden unterstützt durch: 

 Begleitung bei Gesprächen mit Lehrkräften, 

 Netzwerkarbeit zu den verschiedenen Bereichen der Jugendarbeit in Selm, 

 Beratung in den Bereichen Erziehung, Diagnose und Therapie durch indivi-

duelle Sprechstunden. 

 

Oberstes Ziel der INSEL ist, dass alle Schülerinnen und Schüler der Schule regelmä-

ßig am regulären Unterrichtsgeschehen und am gesamten Schulleben teilhaben kön-

nen. 

Das gelingt durch vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten, die 

Sicht auf das Kind aus verschiedenen Blickwinkeln und Professionen und eine ordent-

liche Portion Engagement und Freude im Umgang mit unterschiedlichsten Menschen. 

Zur Stärkung der sozialen Fähigkeiten, des Organisationsvermögens und zum Bezie-

hungsaufbau und deren Förderung finden regelmäßig Festivitäten statt (beispiels-

weise Ausflüge, Bastelaktionen, INSEL-Grillen, INSEL-Frühstück, Pizza oder Waffeln 

backen). 
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Die INSEL in Raum 1.27: Raum für ruhiges Arbeiten, Reflexion, Rückzug, Entspan-

nung und Spiel und Spaß. 

 

 

 

Abbildung 2: Insel - Bereich für Schülerinnen und Schüler 

 

 

Abbildung 3: Insel - Bereich für Schülerinnen und Schüler 
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Abbildung 4: Insel - Büro 
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3.1.1 Das Konzept der Schatzkarten 

In der INSEL können einzelne Schülerinnen und Schüler in Absprache mit dem Klas-

senlehrerteam die Hofpausen bzw. die Mittagspausen verbringen. Dabei sollen beson-

ders die Schülerinnen und Schüler Unterstützung erhalten, die häufiger als andere in 

offenen Situationen in Konflikte geraten. Die Schülerinnen und Schüler werden in jeder 

Pause von erfahrenen Erwachsenen (Aufsicht durch Fachkräfte MPT, Lehrkräfte und 

Sonderpädagoginnen, unterstützt durch die Schulbegleitung der Schule) begleitet. 

Eintritt in die INSEL erhalten Kinder und Jugendliche mit einer „Schatzkarte“, die als 

Eintrittskarte zur INSEL fungiert. 

Die Schatzkarten der Kinder gelten als exklusive Eintrittskarte und spiegeln die positive 

Wertschätzung der Inselbesucher/innen wider. Dabei können die Schatzkarten auf 2 

Arten verwendet werden: 

1. Schülerinnen und Schüler können die Schatzkarte selbstständig einsetzen, um 

sich selbst Raum für eine Auszeit zu nehmen. 

2. Lehrkräfte können Schülerinnen und Schüler in eine Auszeit schicken, um sie 

zur weiteren Mitarbeit im weiteren Tagesablauf zu motivieren. 

Im geschützten Rahmen der INSEL kann Stress in unterschiedlicher Ausprägung ab-

gebaut werden. Durch die intensive Beziehungsarbeit in der INSEL werden schritt-

weise Handlungs- und Problemlösestrategien erarbeitet und im Anschluss dann im 

Schulalltag, außerhalb des geschützten Rahmens, auf ihre Tragfähigkeit erprobt. Die 

erforderliche Unterstützung wird dabei immer individuell auf die jeweilige Ausgangssi-

tuation bezogen. 

Einige Schülerinnen und Schüler besuchen die INSEL nur ein oder zwei Mal pro Mo-

nat, andere kommen öfter und über einen längeren Zeitraum. Einzelne Schülerinnen 

und Schüler nutzen die Angebote der INSEL regelmäßig und freiwillig als erweitertes 

Pausenangebot. Sie schätzen dabei besonders die Verlässlichkeit einer klaren Regel-

struktur in diesem geschützten Raum. 

 

3.1.2 Stunde 0 und die Wochenreflexion 

Ablauf/Organisation der Stunde 0: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Stunde 

0 erscheinen zu einem morgendlichen Treffen um 7.30 Uhr mit der Bezugsperson, um 

ein Tagesziel zu vereinbaren. Die Besetzung der Stunde 0 ist so gewährleistet, dass 

regelmäßig die gleichen Lehrkräfte/Sonderpädagoginnen/MPT (Bezugspersonen) vor 

Ort anwesend sind. Hier finden bereits in Einzelfällen die Tagesreflexionsgespräche 
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des Vortages nach Bedarf und den individuellen Möglichkeiten der Schülerinnen und 

Schüler und deren Bezugspersonen statt. Die Reflexionen bieten Strukturhilfe für die 

Schülerinnen und Schüler mit herausforderndem Verhalten. Positive Verstärkungen 

haben das Ziel, die Verhaltenspläne gemeinsam mit der Schülerin und dem Schüler 

kontinuierlich neu anzupassen und weiterzuentwickeln. 

Ziel des 0-Stunden-Konzeptes ist ein engmaschiges Netz an Unterstützung und die 

Einforderung wichtiger Konsequenzen bei Fehlverhalten der Schülerin und des Schü-

lers. 

Zuteilung und Teilnahme der Schülerinnen und Schüler: Die Teilnahme an der 

Stunde 0 ist für Schülerinnen und Schüler gedacht, die eine außerordentlich engma-

schige Betreuung zwingend benötigen. Die Teilnehmeranzahl bewegt sich zwischen 

8-15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

Das Inklusionsteam entscheidet über die Teilnahme einzelner Schülerinnen und Schü-

ler an dem 0-Stunden-Konzept, nachdem das Klassenlehrerteam über einen Bera-

tungsanfragebogen Kontakt zum Inklusionsteam aufnimmt (Auswahlkriterien: mit An-

gaben zur Diagnostik und zu bereits durchgeführten Maßnahmen, SEVE-Bogen). So-

bald eine Schülerin oder ein Schüler für die Teilnahme an dem Konzept vorgesehen 

ist, wird in einem gemeinsamen Gespräch mit den Erziehungsberechtigten über die 

Teilnahme entschieden. 

Die Wochenreflexion findet freitags in der dritten und vierten Stunde in der INSEL 

statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer reflektieren anhand ihrer Wochen-Einträge 

die vergangene Woche, festigen die bestehenden Ziele oder formulieren neue Ziele, 

die sie sich für die kommende Woche vornehmen. Gemeinsam mit den Bezugsperso-

nen der INSEL wird individuell eine Belohnung geplant und festgelegt, wenn das Ver-

halten im Schulalltag über einen geplanten Zeitraum angemessen und das Tagesziel 

erreicht worden ist. 

Losgelöst von dem 0-Stunden-Konzept hat generell jede Schülerin und jeder Schüler 

ein Anrecht auf die individuelle Förderung durch regelmäßige Planungs- und Reflexi-

onsgespräche, die gemeinsam mit den Klassenleitungen und den Erziehungsberech-

tigten stattfinden. 

 

 

 

 



- 19 - 

3.1.3 Berufsorientierung mit dem Ziel eines Langzeitpraktikums 

Die Selma-Lagerlöf-Sekundarschule bietet ergänzend zum Betriebspraktikum und zu 

Praxiskursen für ausgewählte Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogi-

schen Unterstützungsbedarf Lernen in Jahrgang 10 auf freiwilliger Basis das Langzeit-

praktikum an. 

Warum ein Langzeitpraktikum? 

Jeder Mensch hat unterschiedliche Talente und Fähigkeiten. Manchmal gehen diese 

Fähigkeiten im Schulalltag unter oder bleiben verborgen. Teilweise sind schlechte No-

ten und Unzufriedenheit die Folge. An dieser Stelle setzt das Langzeitpraktikum an. 

Das Langzeitpraktikum soll den Schülerinnen und Schülern die Chance bieten, sich in 

einem Beruf ihrer Wahl zu beweisen und zu zeigen, was eigentlich in ihnen steckt. Die 

Schülerinnen und Schüler konnten bestenfalls in ihren dreiwöchigen Praktika in Jahr-

gang 9 positive Rückmeldungen für sich mitnehmen. In Jahrgang 10 haben sie also 

ein Jahr lang Zeit, sich in einem Betrieb zu präsentieren und letztendlich eine gute 

Praktikumsbewertung zu erhalten, um ihrer zukünftigen Bewerbung einen positiven 

Anhang zuzufügen oder womöglich nahtlos in eine (theoriereduzierte) Ausbildung 

überzugehen. 

Langzeitpraktikum – wie genau läuft das ab? 

Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler werden im zweiten Halbjahr des Jahr-

gangs 9 auf ihr Langzeitpraktikum vorbereitet. Gemeinsam mit der Lehrkraft werden 

mögliche Berufsfelder und mögliche Betriebe im Umkreis recherchiert. Weiterhin wer-

den die Bewerbungen für das Praktikum begleitet und besprochen. Das Langzeitprak-

tikum wird in Jahrgang 10 durchgeführt. Es findet regelmäßig an einem langen Schul-

tag pro Woche statt. Die Leistungsanforderungen für einen Schulabschluss werden 

dabei weiterhin erfüllt. Selbstverständlich werden die Schülerinnen und Schüler in ih-

rem Praktikum nicht allein gelassen. Das INSEL-Team betreut sie während der ge-

samten Zeit und steht für Besuche, Fragen und zur Unterstützung bereit. Weiterhin 

wird das Praktikum in den Berufsorientierungsstunden reflektiert und besprochen. 

Weitere Informationen zur Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler mit son-

derpädagogischem Unterstützungsbedarf sind im Berufsorientierungskonzept zu fin-

den (z.B. Beratung durch die Agentur für Arbeit, berufsvorbereitende Bildungsmaß-

nahmen, KAoA-Star („Kein Abschluss ohne Anschluss“)). 
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3.1.4 Mädchentreff 

Ab dem Schuljahr 2019/2020 ist für INSEL-Mädchen ein Mädchencafé eingeführt, wel-

ches als Mittagspausenangebot wöchentlich stattfindet. 

Mädchentreff heißt: Freiraum für Mädchen. Hier können sie sich mit allen Seiten, 

Fähigkeiten, Stärken und Besonderheiten zeigen. Ein Ort, an dem die Mädchen das 

Sagen haben. Ein Ort, um eigene Wünsche, Interessen und Träume kennenzulernen 

und die Realisierung zu proben. Hier leben und entwickeln Mädchen ihre Ausdrucks-

formen und Mädchenkultur, wie sie selbst sie verstehen. 

Der grundsätzliche Arbeitsansatz im Mädchentreff ist ein ganzheitlicher im Sinne einer 

entwicklungsfördernden und unterstützenden sozialpädagogischen Begleitung in Ver-

knüpfung von Konzepten der Freizeit- und Kulturpädagogik, der sozialen Gruppenar-

beit und der Beratungsarbeit. 

Die pädagogischen Inhalte zielen darauf ab, die Bedürfnisse, Stärken, Wünsche, Inte-

ressen und Kompetenzen der Mädchen in den Mittelpunkt zu stellen, Krisen zu mini-

mieren und akute Problemsituationen zu lösen. 

Konflikte, Konkurrenz, Ausgrenzung bis hin zu Gewalt erleben Mädchen tagtäglich. Oft 

haben sie nicht gelernt, mit für sie schwierigen Situationen umzugehen. Der Mädchen-

treff bietet Mädchen Raum und Auszeit, sodass das Selbstbewusstsein der Teilneh-

merinnen gestärkt wird. Denn um sich selbst zu behaupten und entschieden „Nein“ zu 

sagen, ist eine Grundhaltung von Selbstachtung erforderlich. Mädchen entdecken ei-

gene Stärken, werden mutig, lernen Grenzen zu ziehen, offen kommunikativ und mit 

für sie bedrohlichen Situationen umzugehen. In einer vertrauensvollen Umgebung ler-

nen die Mädchen, sich durch selbstsicheres Verhalten zu schützen. Im Vordergrund 

steht die Konfliktvermeidung durch Steigerung der Konflikt- und Kommunikationsfähig-

keit. Dies gilt sowohl für Mädchen, die Gewalt erdulden, als auch für die, die Gewalt 

ausüben, zum Beispiel in Form von Mobbing. 

 

3.1.5 Hof Spinne als außerschulischen Lernort  

Insbesondere Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstüt-

zungsbedarf benötigen praxisorientierte Lernangebote, um ihnen eine optimale Vor-

bereitung auf ein selbstständiges Leben zu ermöglichen. Aus diesem Grund ist die 

Selma-Lagerlöf-Sekundarschule im Schuljahr 2022/23 probeweise eine Kooperation 

mit dem Bauernhof Spinne in Selm eingegangen und hat seit dem Schuljahr 

2023/2024 das Projekt fest etabliert (siehe Entwicklungsziele, Kapitel 9). Ziel des 
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Schulprojektes „Für Pflanzen, Steine, Mensch und Tier“ ist es, die Selbstständigkeit 

der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Das nachhaltige Handeln wird dabei eben-

falls in den Fokus gesetzt und sensibilisiert unsere Schülerinnen und Schüler somit für 

Themen, wie den Klimaschutz und den Umgang mit Ressourcen. Sie sollen durch die 

Teilnahme an dem Projekt ebenfalls darin bestärkt werden, alltagspraktische Kompe-

tenzen sowie Schlüsselqualifikationen für ihr weiteres Leben zu entwickeln bzw. aus-

zubauen. Schülerinnen und Schüler können durch das Zusammenarbeiten mit einem 

Tier ihre sozialen, kognitiven und motorischen Fähigkeiten ausbauen. Zudem wird das 

Verantwortungsbewusstsein gestärkt und auch das Zulassen von Körpernähe wird 

trainiert.  

Das Projekt umfasst innerhalb eines Kalenderjahres mehrere eintägige Besuche des 

naturpädagogischen Bauernhofs Spinne mit jeweils zwei Kleingruppen von circa 10 

Lernenden. Um die entsprechenden Arbeiten auf dem Bauernhof Spinne in den unter-

schiedlichen Jahreszeiten auch dementsprechend inhaltsbezogen mit unseren Schü-

lerinnen und Schülern zu erleben, führen wir das Projekt dreimal im Jahr (Früh-

jahr/Sommer/Herbst) durch (siehe Entwicklungsziele, Kapitel 9). Finanziert wird das 

Projekt zum einen durch das Schulbudget und zum anderen durch einen Anteil der 

Teilnehmenden.  
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4 Unterstützung im inklusiven Unterricht  

Um gewinnbringendes Lernen für alle Schülerinnen und Schüler, insbesondere auch 

für Lernende mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf, zu ermöglichen, 

wird an der Selma-Lagerlöf-Sekundarschule inklusiv unterrichtet. Aus der Perspektive 

der Literatur (zum Gemeinsamen Unterricht, zum Gemeinsamen Lernen und zum in-

klusiven Unterricht) wird dieser Unterricht nahezu einhellig als ein Unterricht verstan-

den, in dem alle Schülerinnen und Schüler einer Lerngruppe ein gemeinsames Thema 

bearbeiten. Dieses gemeinsame Thema wird durch differenzierende Maßnahmen für 

alle bearbeitbar gestaltet, um für alle Lernen zu ermöglichen (vgl. Arbeitsstelle Inklu-

sion der Bezirksregierung Köln 2019, S. 25).  

 

4.1 Differenzierung im Unterricht 

Werden Schülerinnen und Schüler in unterschiedlichen Bildungsgängen an einer 

Schule unterrichtet, wird der Unterricht durch innere oder äußere Differenzierung 

gestaltet (vgl. §21 (2) AO-SF). Für das Verhältnis von innerer und äußerer Differenzie-

rung gilt an der Selma-Lagerlöf-Sekundarschule Selm der Grundsatz: So viel gemein-

sam und so wenig getrennt wie möglich (vgl. Leitlinien Gemeinsames Lernen, S.11). 

Die äußere Differenzierung bezieht sich in der Regel auf die dauerhafte Einteilung 

von Lernenden zu Lerngruppen nach bestimmten Kriterien mit dem Ziel, eine größt-

mögliche Homogenität zu erreichen. An der Selma-Lagerlöf-Sekundarschule findet äu-

ßere Differenzierung in Fachleistungsebenen im Fach Englisch sowie Mathematik ab 

Klasse 7 und in Deutsch sowie Physik ab Klasse 9 statt. Die Schülerinnen und Schüler 

mit dem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf Lernen und Geistige Entwick-

lung werden im Rahmen der Zuweisung zu den Fachleistungsebenen in den Fächern 

(Erweiterungs- oder Grundkurs) in der Regel den Grundkursen zugeordnet, da nach 

Möglichkeit diese Lerngruppen kleiner gehalten werden, die Unterrichtsinhalte verein-

facht sowie lebenspraktischer gestaltet sind und der Grad des selbstständigen Arbei-

tens geringer als im Erweiterungskurs ausfällt. Bei den übrigen Förderschwerpunkten 

entscheidet die Klassenkonferenz wie bei den Regelschülerinnen und Regelschülern 

nach fachlicher Leistung über die Zuweisung.  
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Dagegen werden unter dem Begriff der inneren Differenzierung bzw. Binnendiffe-

renzierung vielfältige Lernarrangements und Methoden dargestellt, um in einer hete-

rogenen Lerngruppe differenzierte Lernwege anzubieten, die auf die ein oder andere 

Weise jeder Schülerin und jedem Schüler helfen, den für sich optimalen Lernerfolg zu 

erreichen (vgl. Bönsch 2014, S. 50ff.). Grundsätzlich können Maßnahmen der Diffe-

renzierung nach ihrer Sozialform (Einzel-, Partner-, Gruppen- und Plenumsarbeit), 

nach der Form der Entscheidung für bestimmte Arbeitsaufgaben (Neigung, Zufall, Zu-

weisung...), nach dem Grad der Hilfestellungen (persönliche Ansprachen, gegebene 

Hilfen, selbstrecherchierte Hilfen...), nach der Art des Zugangs (praktisch handelnd, 

theoretisch...), nach dem Aufgabenniveau und dem Material unterschieden werden 

(vgl. Arbeitsstelle Inklusion der Bezirksregierung Köln 2019, S. 29). Einen Überblick 

über diese unterschiedlichen Aspekte der Differenzierung gibt das folgende Schaubild:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für den inklusiven Unterricht wird an der Selma-Lagerlöf-Sekundarschule in der Regel 

ein Unterricht praktiziert, in dem Phasen gemeinsamen Lernens und Phasen individu-

alisierten Lernens deutlich voneinander unterschieden werden. Während die Schüle-

rinnen und Schüler in den individualisierten Arbeitsphasen an individuellen Aufgaben-

Abbildung 5: Koordinaten der Binnendifferenzierung (entnommen aus: Kress 2014, S, 22) 
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schwerpunkten arbeiten, beschäftigen sie sich in den Unterrichtsphasen, die einen ge-

meinsamen Gegenstand in den Mittelpunkt stellen, mit dem gleichen Inhalt, der auf 

verschiedenen Ebenen, mit unterschiedlichen Methoden, Zugängen, Zielvorgaben und 

Zeitfenstern erschlossen wird. In Phasen des individualisierten Lernens arbeiten die 

Schülerinnen und Schüler nicht zur gleichen Zeit und im gleichen Tempo an den glei-

chen Aufgabenstellungen, sondern sie verfolgen in ihrem individuellen Tempo indivi-

dualisierte Arbeitsziele. An der Selma-Lagerlöf-Sekundarschule finden individualisierte 

und eigenverantwortliche Lernphasen insbesondere in SegeL statt. Hier arbeiten die 

Schülerinnen und Schüler an differenzierten Aufgabenstellungen und Kompetenzras-

tern in unterschiedlichen Niveaustufen.  

 

4.2 Kooperatives Lernen  

Als weitere Form der Binnendifferenzierung wird an der Sekundarschule nach dem 

didaktischen Prinzip des kooperativen Lernens unterrichtet. Eine besondere Form 

der kooperativen Zusammenarbeit bildet dabei das Peer-Tutoring. Hier verbleiben die 

Schülerinnen und Schüler in den beiden Rollen von Tutor und Tutee. Diese Helfersys-

teme kommen sowohl den leistungsfähigeren als auch den schwächeren Schülerinnen 

und Schülern zu Gute. Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen Un-

terstützungsbedarf können hierbei sowohl der Tutor sein, indem sie ihre individuellen 

Fähigkeiten und Ressourcen nutzen, als auch der Tutee. Hierbei erhalten sie von ih-

rem Tutor Unterstützung, um schulische Anforderungen zu bewältigen, die sie alleine 

nicht bewältigen können (zum Beispiel Feedback zu Aufgabenlösungen, Modellverhal-

ten bei der Bearbeitung einer Aufgabe, Erläuterung komplexer Sachverhalte, Ermuti-

gung bei Misserfolgen, …). Benachteiligte Schülergruppen profitieren hierbei beson-

ders (vgl. Helmke 2009, S. 214).  

 

4.3 Classroom-Management  

Unter Classroom-Management sind alle Aktivitäten zu verstehen, die Lehrkräfte un-

ternehmen, um eine Lernumgebung zu gestalten, die sowohl curriculares als auch 

emotionales und soziales Lernen ermöglicht. Das Ziel ist ein gemeinsam gestalteter 

Rahmen, der Schülerinnen und Schülern individuell strukturierte Lernumgebungen 
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schafft, die ihnen bestmögliche Lern- und Entwicklungschancen bieten (vgl. Evertson/ 

Weinstein 2006, S. 47). Die Selma-Lagerlöf-Sekundarschule hat im Sommer 2019 um-

fangreiche Vereinbarungen zur Vereinheitlichung des Classroom-Managements er-

stellt und umgesetzt (siehe unser Konzept zum Classroom-Management). Im Sinne 

einer wirksamen Lernförderung, auch für Schülerinnen und Schüler mit einem entspre-

chenden Unterstützungsbedarf, ist diese Strukturgebung eine grundlegende Voraus-

setzung für förderlichen Unterricht. 

4.4 Schulbegleitung  

An der Selma-Lagerlöf-Sekundarschule gibt es sowohl einige Schulbegleiterinnen und 

Schulbegleiter (auch Integrationskräfte genannt), die exklusiv einem Jugendlichen mit 

einem Anspruch auf eine Integrationshilfe zugewiesen sind (1:1-Betreuung) als auch 

Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter, die der Schule als fester Pool zur Verfügung 

stehen. Die Stunden aller in Selm wohnhaften Schülerinnen und Schüler an der Selma-

Lagerlöf-Sekundarschule mit einem Anspruch auf eine Integrationshilfe gehen bei dem 

Pool-Konzept gewissermaßen in einen Topf. Das Pool-Konzept hat sich an der Se-

kundarschule als sehr vorteilhaft erwiesen, weil es der Schule mehr Flexibilität beim 

Einsatz der Integrationskräfte ermöglicht. Durch das Pool-Modell können auch jene 

Lernende unterstützt werden, die keine ausgewiesenen Teilhabeeinschränkungen ha-

ben, aber dennoch Hilfe benötigen. Das Pool-Konzept unterstützt somit in vielerlei Hin-

sicht das Arbeiten und Lernen in unseren heterogenen Lerngruppen. An der Sekun-

darschule überwiegt der Anteil an Schulbegleitung, die dem Pool zugeordnet sind. Der 

zuständige Arbeitgeber GANZ SELM e.V. hat in Kooperation mit dem Jugendamt Selm 

seit dem Jahr 2018 das Pool-Konzept etabliert. Die 1:1-Betreuung kann jedoch auch 

weiterhin bei einem erhöhten Unterstützungsbedarf des Lernenden gewährleistet wer-

den, zum Beispiel bei Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt Geistige 

Entwicklung.  

 

4.4.1 Kooperation mit dem Arbeitgeber GANZ Selm e.V.  

Eine Kooperationsvereinbarung zwischen GANZ SELM e.V., den Schulen im Zustän-

digkeitsbereich des Amtes für Jugend, Familie, Schule und Soziales der Stadt Selm 

und der Jugendhilfe Selm als Kostenträger, hat gemeinsame Grundlagen der Arbeit 

für integrative Beschulungsmaßnahmen festgelegt. Der Verein GANZ SELM e.V. über-

https://www.schulentwicklung.nrw.de/cms/inklusiver-fachunterricht/lernumgebungen-gestalten/lernfoerderung/lernfoerderung.html
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nimmt als Träger die Arbeitgeberfunktion für die Integrationshilfe mit Schulbegleiterin-

nen und Schulbegleitern in Selm. Er ist zuständig und verantwortlich für alle arbeits-

rechtlichen Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang kümmert er sich um die Ein-

stellungen und Arbeitsverträge, Anleitung der Schulbegleitung durch Qualitätssiche-

rung und koordiniert sowie begleitet deren Einsatz für das zu betreuende Kind an den 

entsprechenden Schulen. Somit agiert er als Schnittstelle zwischen den Schulen, den 

Leistungsträgern, dem Elternhaus sowie den Schulbegleiterinnen und Schulbegleitern 

und koordiniert den Prozess der Hilfsmaßnahme. Weiterhin berät er in Angelegenhei-

ten der Antragsstellung auf Integrationshilfe und in Krisensituationen (vgl. https://ganz-

selm.de/angebote/integrationshilfe/konzept/, aufgerufen am 06.10.2019). Vorausset-

zungen für eine gelingende Arbeit in den Lerngruppen sind eine gute Einarbeitung der 

Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter und ein regelmäßiger Austausch zwischen 

Schulbegleitung, Vertretung des Trägers und Vertretung der Schule. Verantwortlich für 

die Koordination, Verwaltung und Austausch mit dem Arbeitgeber GANZ SELM e.V. 

ist an der Selma-Lagerlöf-Sekundarschule die Position der Fachkraft für Inklusion im 

Multiprofessionellen Team. Zu ihren Aufgaben zählen unter anderem:  

 Ermittlung der Bedarfe an Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter in den 

Klassen, 

 Koordination der Antragstellung in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt 

Selm, 

 Unterstützung der Eltern bei der Beantragung der Schulbegleitung, 

 bedarfsgerechte Zuweisung und Erstellung der Stundenpläne der Schulbe-

gleitungen,  

 Zuteilung vertretender Schulbegleitung im Krankheitsfall,  

 Beratung, Einarbeitung, Anleitung und ggf. Unterstützung der Schulbeglei-

tung im Schulalltag,  

 Koordination des Austausches mit allen Schulbegleiterinnen und Schulbe-

gleiter der Sekundarschule und der Vertretung mit GANZ SELM e.V. in einer 

monatlichen Teamsitzung  

 sowie Bearbeitung anfallender Verwaltungsarbeiten bezüglich der Schulbe-

gleitung. 

 

 

 

https://ganz-selm.de/angebote/integrationshilfe/konzept/
https://ganz-selm.de/angebote/integrationshilfe/konzept/
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4.4.2 Aufgaben der Schulbegleitung 

Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter unterstützen an der Sekundarschule Schüle-

rinnen und Schüler mit einem Anspruch auf Eingliederungshilfe durch den Schulalltag. 

Ziele der Integrationshilfe sind sowohl die Integration in den Klassenverband als auch 

die individuelle Erweiterung der sozialen, intellektuellen und lebenspraktischen Fähig-

keiten. Die Schwerpunkte der Tätigkeit sind am individuellen Bedarf des zu betreuen-

den Jugendlichen sowie der Lerngruppe ausgerichtet und werden zu Beginn der Un-

terstützung mit dem Jugendlichen, der Schulbegleitung, der Fachkraft MPT und der 

Vertretung von GANZ SELM e.V. vereinbart und festgeschrieben. Hierbei ergeben sich 

je nach Schwerpunkt folgende Aufgabenbereiche:  

 Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht schaffen (zum Beispiel 

durch Ansprache, Lob und Ermutigung),  

 Unterstützung bei Lerninhalten, 

 Wiederholen und Verdeutlichen von Arbeitsanweisungen der Lehrkraft,  

 Unterstützung beim Erwerb einfacher alltagspraktischer Handlungen (zum 

Beispiel Einrichten des Arbeitsplatzes),  

 Hilfe bei der Einhaltung von Regeln und Absprachen,  

 Hilfestellung in Krisensituationen,  

 Entwicklung und Einübung neuer, situationsgerechter Verhaltensweisen,  

 Vermittlung zwischen dem Kind, den Mitschülerinnen und Mitschülern sowie 

den Lehrkräften,  

 Unterstützung bei Anbahnung sozialer Kontakte,  

 Vermeidung von Stresssituationen und ggf. Beruhigung des Jugendlichen,  

 verständnisvolles Intervenieren bei unangemessenen Verhaltensweisen 

und Regulation des Verhaltens,  

 Betreuung und Unterstützung im schulischen Freizeitbereich (zum Beispiel 

Pausen, Schulfahrten, Unterrichtsgängen…),  

 Beobachtung des Jugendlichen und sachgerechte Wiedergabe des Beo-

bachteten  

 sowie Mitarbeit und Austausch mit dem Klassenlehrerteam und den Fach-

kolleginnen und Fachkollegen.  
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4.4.3 Unterstützung der Schulbegleitung 

Der Schule ist es wichtig, neuen Integrationskräften das Ankommen an der Schule 

angenehm zu gestalten. An dem Arbeitsfeld interessierte Personen können im Vorfeld 

hospitieren und werden von einer erfahrenen Integrationskraft begleitet und eingeführt. 

Sie erhalten einen Einblick in die Klassen, in die Arbeitsweise der Schulbegleitung und 

in die Strukturen der Schule. 

Neue Schulbegleitungen bekommen eine Willkommensmappe ausgehändigt (siehe 

Anhang, S. 72), in der wichtige Hinweise zusammengefasst sind und erste Fragen 

geklärt werden können. Wichtig ist hier auch die Abgrenzung zu anderen Professio-

nen.  

Regelmäßige Dienstbesprechungen aller Schulbegleiterinnen und -begleiter der 

Selma-Lagerlöf-Sekundarschule mit der Fachkraft im Multiprofessionellen Team, bei 

denen z.B. eine kollegiale Fallberatung stattfinden kann, stärken die Selbstwirksamkeit 

der Schulbegleitungen.  

Einmal wöchentlich findet zudem eine Besprechung zwischen einer stellvertretenden 

Schulbegleiterin und Verantwortlichen aus der Abteilung I statt, in der unter anderem 

beratend aus der Perspektive der Schulbegleitungen der Schulalltag erläutert wird. 

Diese Perspektive ist für die Schulentwicklung von großer Bedeutung, da die Schulbe-

gleitungen intensive Beziehungen zu den Schülerinnen und Schülern aufbauen kön-

nen und in das Unterrichtsgeschehen sowie den Schulalltag integriert sind. Die Be-

richte aus dem Kreis der Integrationskräfte können daher beratenden Charakter haben 

und bei geplanten Veränderungen unterstützen.   

Den Schulbegleiterinnen und -begleitern steht zudem ein eigener Raum zur Verfü-

gung, in dem sie die Pausen verbringen und sich zu Gesprächen treffen können. Die 

Insel steht den Schulbegleiterinnen und -begleitern ebenfalls jederzeit offen, insbeson-

dere für informellen Austausch mit den Schülerinnen und Schülern sowie dem INSEL-

Team.  

 

4.5 Regelschullehrer mit ISF-Stunden 

Im Juli 2018 hat die Landesregierung die „Eckpunkte zur Neuausrichtung der Inklusion 

in der Schule“ beschlossen. Sie „verfolgt das Ziel, Schülerinnen und Schüler mit einem 
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Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung bestmöglich zu fördern. […] Schritt-

weise aufwachsend wird an diesen Schulen das neue Inklusionskonzept nach der Be-

rechnungsformel 25 – 3 – 1,5 eingeführt. Das heißt: In einer Eingangsklasse mit 25 

Schülerinnen und Schülern sollen im Durchschnitt drei Schülerinnen und Schüler mit 

Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung lernen. Für jede dieser Klassen erhält 

die Schule eine halbe zusätzliche Stelle.“ (Ministerium für Schule und Bildung des Lan-

des Nordrhein-Westfalen, 2022).  

Da die Zuweisung von Sonderpädagogen/innen aufgrund von Bewerbermangel mo-

mentan nicht umgesetzt werden kann, werden die Stunden an Mehrbedarf für die in-

dividuelle sonderpädagogische Förderung mit Regelschullehrkräften besetzt.  

Im Schuljahr 2021/2022 sind bereits die Jahrgangsstufen 5 bis 7 mit Stunden der indi-

viduellen sonderpädagogischen Förderung ausgestattet worden. Das System wächst 

jedes Schuljahr schrittweise weiter, bis im Schuljahr 2024/2025 der Endausbau bis 

Jahrgangsstufe 10 erreicht ist. 

Die jeweilige Regelschullehrkraft für die individuelle sonderpädagogische Förderung 

(ISF-Lehrkraft) ist dabei oftmals in Doppelbesetzung mit einer Fachlehrkraft im Unter-

richt. Sie soll vorrangig die Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts indivi-

duell unterstützen und fördern, die erhebliche Beeinträchtigungen in ihrer Lern- und 

Leistungsentwicklung haben und auch mit zusätzlichen Lernhilfen der allgemeinen 

Schulen nicht ihren Möglichkeiten entsprechend gefördert werden können und somit 

einen sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf haben (vgl. KMK, 2000). Ist eine 

ISF-Lehrkraft im Unterricht anwesend, sollten die Schülerinnen und Schüler mit Unter-

stützungsbedarf die Insel in den entsprechenden Stunden nach Möglichkeit nicht auf-

suchen. 

Nach Möglichkeit soll eine ISF-Lehrkraft einem Jahrgang fest zugeordnet sein. Die 

ISF-Kräfte erstellen differenziertes Material in Absprache mit der Regelschullehrkraft 

und stellen sie dem gesamten Jahrgang zur Verfügung.  

 

Ab dem Schuljahr 2022/2023 soll außerdem jeweils in einer SegeL-Stunde in Abteilung 

1 das Selbstlernzentrum mit einer ISF-Lehrkraft besetzt. So können besonders Schü-

lerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen das Selbstlernzentrum in ei-

ner SegeL-Stunde aufsuchen und Inhalte in den Hauptfächern z.B. mit Hilfe der Anton-

App üben und vertiefen. Die ISF-Lehrkraft unterstützt dabei. 
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Die folgende Abbildung stellt die konkreten Aufgaben der ISF-Lehrkräfte übersichtlich 

dar. 

 

Abbildung 6: Aufgaben von ISF-Lehrkräften 

 

Wie in der Abbildung aufgeführt, ist ein stetiger Austausch zwischen ISF-Lehrkräften 

und Fachlehrkräften sowie Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern für gutes Gelingen 

unerlässlich. Sie alle können außerdem die Insel, die Schulsozialarbeit und die Abtei-

lungsleitungen als Beratung hinzuziehen. 

Nicht nur der Austausch über fachliche Inhalte ist für die Arbeit von ISF-Lehrkräften 

wichtig, sondern auch der Austausch über Stärken und Schwächen der jeweiligen 

Schülerinnen und Schüler, über besondere Auffälligkeiten etc. 

Besonders bei den Förderschwerpunkten Emotionale und Soziale Entwicklung und 

Autismus-Spektrum ist ein enger Austausch zwischen ISF-Lehrkräften und Klassen-

lehrerinnen und Klassenlehrern unabdingbar. 

Die folgende Abbildung veranschaulicht die grundlegenden Kommunikationsstruktu-

ren sowie wichtige Kommunikationsanlässe. Natürlich ist ein Austausch aller Beteilig-

ten in alle Richtungen wünschenswert. 
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Abbildung 7: Kommunikationsstrukturen 
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5 Beratung 

Die Beratung als Teil der schulischen Erziehungsaufgabe zählt zu den Dienstpflichten 

jeder Lehrkraft (§ 8 Abs. 1 ADO). Die Schulleitung ist dafür verantwortlich, dass die 

Lehrkräfte der Schule dieser Dienstpflicht nachkommen. Die Beratung erstreckt sich 

auf verschiedene Aspekte, zum Beispiel die Wahl der Schullaufbahn, den Wechsel der 

Schulform oder der Schule, den Übergang von einer Schulstufe zur anderen, die Wahl 

von Fächern und Kursen, die Berufswahl, die Fragen nach den angestrebten Schulab-

schlüssen, Lern- und Leistungsschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten. Im Mit-

telpunkt aller Tätigkeiten soll hierbei immer das Wohl des Kindes stehen. 

Im Sinne einer kontinuierlichen Betreuung bietet das INSEL-Team zweimal im Schul-

jahr Beratungstage exklusiv für die SuS mit sonderpädagogischem Unterstützungsbe-

darf an. Gemeinsam mit dem/r jeweiligen Schüler/in und den Erziehungsberechtigten 

werden die Entwicklungsziele evaluiert. Darüber hinaus werden nach Möglichkeit 

durch Klassenleitungen, ggf. in Verbindung mit einer sonderpädagogischen Lehrkraft 

regelmäßig Elterngespräche geführt, um Entwicklungsfortschritte und Verhalten zu 

spiegeln und konsequent zu bewerten. 

Schülerinnen und Schüler brauchen Gelegenheiten, sich mitzuteilen, wenn sie Er-

fahrungen ausgesetzt sind, die schwer zu bewältigen sind. Dies kann im Schulalltag 

vor allem bei jüngeren Schülerinnen und Schülern häufiger passieren. Eine stabile Be-

ziehung zu den Bindungspersonen ermöglicht das Teilen von Erfahrungen. Beratung 

findet in der INSEL vor allem spielerisch statt. In jeder Pause oder auch im Schulalltag 

haben die Kinder die Möglichkeit, ihre Bedürfnisse auszusprechen. Durch die regel-

mäßige und stabile Anwesenheit der Bezugspersonen kann intensive Beziehungsar-

beit betrieben werden. Durch festgelegte Individualstunden haben Schülerinnen und 

Schüler Zeit und Raum zum Formulieren ihrer Erfahrungen und Wünsche. 

 

5.1 Kollegiale Beratung 

Um im Kollegium ein hohes Bewusstsein für die Individualität der Schülerinnen und 

Schüler zu schaffen, in welchem sie selbst ihre Fragen und Belastungen zur Sprache 

bringen können, können Angebote zu kollegialer Beratung oder zu Supervision hilf-

reich sein. Sich mit anderen auszutauschen, hat nicht nur eine entlastende Funktion, 

sondern stößt bei Lehrkräften Lernprozesse an. Reflexion, Feedback und Lernen an 

den eigenen Fällen und am Beispiel anderer dienen in hohem Maß der Professionali-

sierung der Beteiligten.  
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Kollegiale Beratung findet in einem geschützten Raum statt. Kollegiale Beratung ist 

gekennzeichnet durch Kommunikation auf gleicher Augenhöhe, gegenseitiges Ver-

trauen, gemeinsam vereinbarte Regeln, selbst gesteckte Ziele, Problemlösung im Di-

alog, Rückmeldung statt Wertungen. 

Vor allem neue Kolleginnen und Kollegen, die nicht besonders viele Erfahrungen im 

Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischen Unterstützungsbe-

darfen mitbringen, können sich vom erfahrenen INSEL-Team und besonders den Son-

derpädagoginnen Anreize für ihren inklusiven Unterricht holen. Hierzu findet verpflich-

tend zu Beginn eines neuen Schuljahres eine Dienstbesprechung für neue Kolleginnen 

und Kollegen statt, welche durch das INSEL-Team geleitet wird.  

 

5.2 Externe Beratung des INSEL-Teams 

Zur externen Beratung des INSEL-Teams wird der Kontakt zur Inklusionsfachberatung 

sowie des Treffpunkts Inklusiv des Kreises Unna genutzt. Die Beratung bezieht sich 

auf die Sichtung und Empfehlung von gezielten Unterrichtsmaterialien und den ge-

meinsamen Austausch über verschiedene Schullaufbahnen und mögliche Schulab-

schlüsse. 

Das Team nimmt an den Netzwerktreffen der Gesamt- und Sekundarschulen teil. Wei-

tere Netzwerktreffen betreffen den Übergang Grundschule zur Sekundarschule. Auch 

diese werden vom Insel-Team besucht.  

Zudem findet ein enger Austausch mit den Selmer Grundschulen und mit dem Förder-

zentrum Nord in Selm-Bork statt. 
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6  Förderdiagnostik und Förderplanung  

Die Förderdiagnostik und Förderplanung gehören an der Selma-Lagerlöf-Sekundar-

schule (nicht nur) für Schülerinnen und Schüler mit einem besonderen Unterstützungs-

bedarf sowohl zu den Aufgaben der Klassen- und Fachlehrkräfte, als auch zu den Auf-

gaben der sonderpädagogischen Lehrkräfte.  

 

6.1 Förderdiagnostik 

Wenn die Fördermöglichkeiten der allgemeinen Schule nicht ausreichen, kann für Ju-

gendliche ein Verfahren zur Überprüfung des sonderpädagogischen Unterstützungs-

bedarfs nach der AO-SF (Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung) bei 

der Bezirksregierung Arnsberg beantragt werden.  

Das Verfahren kann erforderlich sein, wenn  

 die Erziehungsberechtigten besondere Unterstützung ihres Kindes beim 

Lernen und/oder eine Förderung der persönlichen Entwicklung für notwen-

dig halten  

oder 

 die allgemeine Schule Anhaltspunkte dafür sieht, dass die/der Jugendliche 

sonderpädagogische Förderung benötigt und die Fördermöglichkeiten der 

allgemeinen Schule ausgeschöpft sind.  

In der Regel ist die Antragstellung ein Ergebnis längerer Beratungen der Lehrkräfte 

miteinander sowie von Gesprächen mit den Erziehungsberechtigten. 

 
Zur Förderdiagnostik der Selma-Lagerlöf- Sekundarschule gehören 

 ein Schüler:innen-Coaching, an dem gemeinsam ein Ist-Stand zum Arbeits- 

und Sozialverhalten sowie zur Verantwortungsbereitschaft ermittelt wird, 

 Unterrichtsbeobachtungen, die bei der Leistungs-und Verhaltenseinschät-

zung helfen, 

 informelle und formelle Testverfahren zur Ermittlung des Lern- und Entwick-

lungsstandes (Intelligenztests, SEVE-Bogen, …), 

 eine Schülerinnen-/Schüler-Umfeld-Analyse, die Begabungen, Beeinträchti-

gungen und Benachteiligungen aufzeigen,  

 eine enge Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten.   
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6.2 Förderplanung 

Die Förderpläne bieten eine Strukturierungshilfe für die individuellen Lernprozesse und 

dienen als maßgebliche Grundlage für die Unterrichtsplanung und die Zeugniserstel-

lung. Bei der Förderplanung wird eine Priorisierung auf ein aktuell bedeutsames Ent-

wicklungsziel gelegt. Es wird ein „SMARTES“ Förderziel vereinbart, um eine Erreich-

barkeit zu gewährleisten.  

Für die Förderplanung wird an der Selma-Lagerlöf-Sekundarschule seit dem Schuljahr 

2023/24 das Programm SPLINT genutzt. Diese web-basierte Software für die Förder-

planung ermöglicht eine kollaborative Zusammenarbeit und einen regelmäßigen Aus-

tausch zwischen den Kolleginnen und Kollegen. Auch ist der Einbezug weiterer Ak-

teur:innen möglich. Eine Entlastung für die Kolleginnen und Kollegen findet zudem 

durch umfangreiche Diagnostikhilfen, Testauswertungen und Formulierungshilfen 

statt.  

 

Die Bearbeitung ist von jedem Endgerät mit Internetzugang möglich. Zeitlich und räum-

lich ist die Bearbeitung dadurch höchst flexibel. Die Datenschutzanforderungen der 

DSGVO, des BDSG und der entsprechenden landesrechtlichen Vorgaben werden um-

gesetzt. Die jährlichen Kosten für das Programm werden über das Etat Inklusion ge-

deckt.   

Für jedes Kind mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf wird in SPLINT 

ein Profil angelegt. SPLINT bietet für alle Unterstützungsschwerpunkte wissenschaft-

lich ausgearbeitete und standardisierte Fragebögen. Entsprechend des Förderbedarfs 

werden zu Beginn des Schuljahres Beobachtungen anhand von diesen Fragebögen 

von unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen angefordert. Alle abgegebenen Be-

obachtungen und Einschätzungen können mit SPLINT übereinandergelegt und analy-

siert werden, sodass ein umfangreiches Bild der Schüler:innen entsteht. Verantwortlich 

für die Versendung und Zusammenfassung der Beobachtungen sind die Kolleginnen 

der INSEL: Inklusionskoordinatorin, sonderpädagogische Lehrkräfte und MPT-Kräfte. 

Nachdem alle Beobachtungen eingegangen und gesichtet wurden, werden zeitnah in 

Förderplankonferenzen gemeinsam mit den Klassenleitungen die Förderziele für die 

Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf festgelegt. Für die Begleitung 

der Förderziele können mehrere Kolleginnen und Kollegen festgelegt werden. 
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Der finale Förderplan setzt sich zusammen aus der Ausgangslage, einem oder zwei 

Förderzielen und passenden Maßnahmen, die entweder selbst formuliert oder mit For-

mulierungshilfen festgelegt werden. Der Förderplan wird mit allen in der Klasse unter-

richtenden Lehrkräften in den Beratungskonferenzen und Zeugniskonferenzen be-

sprochen. Auf dem ersten Elternsprechtag eines Schuljahres wird der Förderplan mit 

dem Kind und seinen/ihren Eltern ausführlich besprochen und abgestimmt.  

 

An der Selma-Lagerlöf-Sekundarschule wird für folgende Bereiche eine Förderpla-

nung mit SPLINT vorgenommen: LE, ESE, SQ, KM. Für Kinder mit den Förderschwer-

punkten GG, SE und HK werden individualisierte Förderpläne vorgenommen, tw. 

durch entsprechende Förderlehrkräfte SE und HK.  

 

Tabelle 1: Bereiche der Förderplanung 

Unterstützungsbedarf Förderplanung / mögliche Förderbereiche 

zieldifferent:  

Lernen (LE) 

 SPLINT-Bogen Lernen wird von der Klassenleitung sowie 
den Fachlehrkräften der Hauptfächer Deutsch, Mathe und 
Englisch bearbeitet 

zieldifferent:  

Geistige Entwicklung (GG) 

 Für Kinder mit dem Unterstützungsbedarf GG findet eine in-
dividuelle Förderplanung durch die Klassenleitung und die 
Sonderpädagogin statt. Die SPLINT-Bögen für GG können 
hier eine Hilfestellung bieten.  

zielgleich:  

Sprache (SQ) 

 SPLINT-Bogen Sprache wird von der Klassenleitung sowie 
der Fachlehrkraft Deutsch bearbeitet.  

zielgleich: 

Emotionale und Soziale 
Entwicklung (ESE) 

 SPLINT-Bogen ESE wird von der Klassenleitung sowie der 
Fachlehrkraft Sport bearbeitet.  

zielgleich:  

Körperliche und Motori-
sche Entwicklung (KM) 

 SPLINT-Bogen KM wird von der Klassenleitung sowie der 
Fachlehrkraft Sport bearbeitet. 

zielgleich: Sehen (SE)  Förderplanung wird von der Förderlehrkraft Sehen erstellt 

zielgleich: Hören und Kom-
munikation (HK)  

 Förderplanung wird von der Förderlehrkraft für Hören und 
Kommunikation erstellt 

 

 



- 37 - 

7  Aufgabenbereiche und Zuständigkeiten 

Es gibt verschiedene Aufgabenbereiche im Rahmen des Gemeinsamen Lernens. Um 

die Ressourcen und verschiedenen Professionen des INSEL-Teams möglichst effektiv 

zu nutzen, gibt es festgelegte Zuständigkeiten für die verschiedenen Aufgaben (siehe 

Tabelle im Anhang, S. 47). Die wöchentlich stattfindende Koordinationsstunde wird 

diesbezüglich für Absprachen und die gegenseitige Informationsweitergabe und Bera-

tung genutzt.  
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8  Leistungsbewertung  

In der Leistungsbeurteilung wird grundsätzlich zwischen Schülerinnen und Schüler un-

terschieden, die zielgleich und zieldifferent unterrichtet werden. 

 

8.1 Zielgleicher Unterstützungsbedarf 

Für alle Schülerinnen und Schüler, die zielgleich unterrichtet werden, gelten die im 

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen festgelegten Grundsätze der Leis-

tungsbewertung und die Vorgaben zu Zeugnissen (§§48-50 SchulG NRW), sowie die 

in den Ausbildungsordnungen festgelegten Konkretisierungen (Sekundarstufe: § 7 

APO-SI). Zudem erhalten alle Schülerinnen und Schüler mit einem festgestellten Be-

darf an sonderpädagogischer Unterstützung auf den Zeugnissen die Bemerkung, dass 

sie sonderpädagogisch gefördert wurden, ob der sonderpädagogische Unterstüt-

zungsbedarf weiterhin besteht und in welchem Bildungsgang sie unterrichtet werden. 

Die Grundlage für den Unterricht bilden die Kernlehrpläne für die einzelnen Unter-

richtsfächer. Dies trifft in der Regel für Schülerinnen und Schüler mit dem Unterstüt-

zungsbedarf Sprache, Körperliche und Motorische Entwicklung, Emotionale und Sozi-

ale Entwicklung, Sehen, Hören und Kommunikation oder Schülerinnen und Schüler 

mit Autismus-Spektrum-Störungen zu. Diesen Schülerinnen und Schülern kann in Ab-

sprache mit der Klassenkonferenz ein individueller Nachteilsausgleich, zum Bespiel in 

Form von Zeitzugaben oder räumlichen Veränderungen, gewährleistet werden. 

Bei zielgleicher Förderung kann der Vermerk über die Sonderpädagogische Förderung 

auf Wunsch der Erziehungsberechtigten im Abschlusszeugnis entfallen (§ 21 (6) AO-

SF). 

 

8.2 Zieldifferenter Unterstützungsbedarf 

Schülerinnen und Schüler, die Unterstützungsbedarf im Bereich Lernen oder Geistige 

Entwicklung haben, werden zieldifferent unterrichtet, da ihre Lernentwicklung lang-

anhaltend, schwerwiegend und umfänglich beeinträchtigt ist, so dass eine verglei-

chende Bewertung mit Regelschülerinnen und -schülern nicht ihren individuellen Mög-

lichkeiten entspricht. Je nach Thema und individuellen Möglichkeiten werden für diese 

Schülerinnen und Schüler individuelle Ziele im Förderplan festgelegt, die sie erreichen 

können. Diese Ziele sind maßgeblich bei der Leistungsbewertung. Die Leistungsbe-

wertung umfasst die individuelle Anstrengung, den individuellen Lernfortschritt und die 
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Ergebnisse des Lernens. Schülerinnen und Schüler mit diesen Unterstützungsbedar-

fen erhalten keine Zensuren. 

 

8.2.1 Zieldifferenter Unterstützungsbedarf Lernen 

Die Unterrichtsfächer und Stundentafeln im Bildungsgang Lernen richten sich nach 

denen der Hauptschule (§ 31 (1) AO-SF). Die Leistungsbewertung orientiert sich an 

individuellen Lernzielen, die im Förderplan der Schülerin oder des Schülers festgehal-

ten werden. Lernzielkontrollen werden mit kurzen Texten und Symbolen (Smileys) be-

zogen auf die individuelle Kompetenzentwicklung bewertet. Die Bewertungstexte ent-

halten konkrete Formulierungen, die sich auf die Aufgabe beziehen und positiv formu-

liert sind. Im Anhang (S. 59) befindet sich ein Beispiel für eine differenzierte Klassen-

arbeit mit einem Bewertungsbogen.  

Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen erhalten zum Schul-

halbjahr und Schuljahresende ein kompetenzorientiertes Zeugnis. Das Zeugnis um-

fasst Aussagen zum Leistungstand und der Lernentwicklung in den einzelnen Fächern 

ohne Zensuren. Zudem enthält das Zeugnis Aussagen über das Arbeits-und Sozial-

verhalten. Die Klassenkonferenz kann beschließen, dass die Bewertung einzelner 

Leistungen von Schülerinnen und Schülern mit zieldifferentem Unterstützungsbedarf 

zusätzlich mit Zensuren möglich ist. Dies setzt voraus, dass die Leistung den Anforde-

rungen der Kernlehrpläne der jeweils vorhergehenden Jahrgangsstufe der Haupt-

schule entspricht.  

Eine Versetzung findet nicht statt. Am Ende jeden Schuljahres entscheidet die Klas-

senkonferenz, in welcher Klasse die Schülerin oder der Schüler gefördert werden soll 

(§ 34 AO-SF). Wie bei allen Schülerinnen und Schülern, die gemäß AO-SF einen fest-

gestellten Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung erhalten, wird dies auf den 

Zeugnissen kenntlich gemacht.  

 

Teilnahme am Englischunterricht 

Die Klassenkonferenz kann beschließen, ob für eine Schülerin oder einen Schüler die 

für das Fach Englisch vorgesehenen Stunden für die vertiefende Förderung in anderen 

Fächern der Stundentafel (Deutsch, Mathematik oder Berufsorientierung) verwendet 

werden (§31 (2) AO-SF). Die Förderung übernimmt eine sonderpädagogische Fach-

kraft in Absprache mit den Klassenleitungen sowie Fachkolleginnen und Fachkollegen. 
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Schülerinnen und Schüler, die den dem Hauptschulabschluss nach Klasse 9 vergleich-

baren Abschluss erwerben, müssen aber mindestens in Klasse 9 und 10 durchgehend 

am Englischunterricht teilnehmen und die für den Englischunterricht in Klasse 9 der 

Hauptschule aufgestellten Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans der Haupt-

schule erreichen (§ 35 (4) AO-SF). 

 

Abschluss vergleichbar mit Hauptschulabschluss nach Klasse 9 

Schülerinnen und Schüler im Bildungsgang Lernen können mit Zustimmung der Klas-

senkonferenz die Zulassung zu einem besonderen Bildungsgang in der Klasse 10 er-

halten. Sie verbleiben weiterhin im Bildungsgang Lernen, streben dann allerdings nach 

10 Schuljahren einen dem Ersten Schulabschluss nach Klasse 9 gleichwertigen Ab-

schluss an (§35 (3) AO-SF). Schülerinnen und Schüler, die diesen Abschluss anstre-

ben, erhalten ab Klasse 10 in allen Fächern zusätzlich zu den Leistungsbeschreibun-

gen Zensuren. Das Zeugnis über den erreichten Abschluss, der mit dem Ersten Schul-

abschluss nach Klasse 9 vergleichbar ist, enthält zusätzlich zu den Zensuren auch 

Leistungsbeschreibungen.  

 

Abschlusszeugnis im Bildungsgang Lernen 

Schülerinnen und Schüler, die den zehnjährigen Bildungsgang im Förderschwerpunkt 

Lernen beenden, erhalten am Ende ihrer Schulzeit ein Abschlussberichtszeugnis. Die-

ses beschreibt die Lernentwicklung und den Leistungsstand. Als Zeugnisbemerkung 

wird aufgenommen, dass die Schülerin oder der Schüler den Abschluss des Bildungs-

gangs Lernen erworben hat (§ 35 AO-SF). 

 

8.2.2 Zieldifferenter Unterstützungsbedarf Geistige Entwicklung 

Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung erhal-

ten zum Halbjahr und zum Schuljahresende ein Zeugnis in Berichtsform. Die Beschrei-

bung erfolgt ohne Zensuren (§41 AO-SF). Die Leistungsbeurteilung erfolgt anhand der 

im individuellen Förderplan festgelegten Förderziele. Maßgeblich sind bei der Leis-

tungsbewertung die individuelle Anstrengung, der individuelle Lernfortschritt und die 

Ergebnisse des Lernens (§40 AO-SF). 

Eine Versetzung findet nicht statt. Am Ende jeden Schuljahres entscheidet die Klas-

senkonferenz, in welcher Klasse die Schülerin oder der Schüler gefördert werden soll 
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(§ 41 (1) AO-SF). Der Sonderpädagogische Unterstützungsbedarf wird auf den Zeug-

nissen kenntlich gemacht. Die Bemerkungen sind der Verwaltungsvorschrift der AO-

SF zu entnehmen.  

 

Abschlusszeugnis im Bildungsgang Geistige Entwicklung  

Die Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung er-

halten am Ende ihrer Schulzeit ein Abschlussberichtszeugnis. Dieses bescheinigt die 

erworbenen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten (§ 41 AO-SF). 
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9 Entwicklungsziele und Evaluation  

Entwicklungsziel Maßnahmen Zeitraum Verant-

wortliche 

Erledigt 

am: 

Evaluation  

1) Andauerndes Entwick-
lungsziel:  

Erweiterung des Material-

pools aller Unterrichtsfä-

cher auf IServ (mit diffe-

renzierten Unterrichtsma-

terialien, differenzierte 

Klassenarbeiten und ent-

sprechenden Erwartungs-

horizonten in Hinblick auf 

die zieldifferenten Bil-

dungsgängen LE und GE)  

 

 In der LK zu Beginn 

und zum Ende eines 

Schuljahres und in der 

DB ISF sowie in den 

Hausmitteilungen erin-

nert HEG daran, im 

Laufe des Schuljahres 

erstellte Unterrichtsma-

terialien auf IServ zu 

hinterlegen. 

gesam-

tes Schul-

jahr  

 alle KuK  

 HEG  

 

fortlaufend 

 

Sichtung 

am Ende des 

Schuljahres 

durch HEG  

2) Erweiterung des Material-

pools zur Handlungsorien-

tierung aller Unterrichtsfä-

cher sowohl auf IServ als 

auch haptisches Material, 

welches in der Insel vor-

liegt (v.a. im Hinblick auf 

die zieldifferenten Bil-

dungsgängen LE und GE). 

 In der LK zu Beginn 

und zum Ende eines 

Schuljahres und in der 

DB ISF sowie in den 

Hausmitteilungen erin-

nert HEG daran, im 

Laufe des Schuljahres 

erstellte Unterrichtsma-

terialien, auch das Ma-

terial, welches in För-

derbändern genutzt 

wird, auf IServ  oder in 

der Insel zu hinterlegen. 

 gesam-

tes Schul-

jahr 

 alle KuK  

 HEG  

 

fortlaufend 

 

 

3) Erstellung der Förder- und 

Entwicklungspläne der 

Schülerinnen und Schüler 

mit Bedarf an sonderpä-

dagogischer Unterstüt-

zung über SPLINT (Erpro-

bung im 2. Jahr)  

 Erstmalig wurde das 

Programm bereits im 

Schuljahr 2023/2024 

probeweise durchge-

führt.  

 Die Menge an Items 

wurde bereits reduziert 

 Verringerung des 

Personenkreises, der 

eine Bewertung bei 

SPLINT vornehmen soll 

(nur noch Klassenlei-

tungen und Hauptfach-

lehrkräfte)  

 gesam-

tes Schul-

jahr 

 

 SCHA  

 (alle Mit-

glieder des 

Inklusions-

teams 

 bis zum 

Schuljahres-

ende 

Inklusions-

team  

evaluiert am 

Ende des 

Schuljahres 

die Durch-

führung auf 

Praktikabili-

tät bzw. hin-

sichtlich auf-

getretener 

Stolper-

steine. 
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 Inklusionsteam be-

spricht mit den Schü-

lern/innen ihre Stärken, 

Interessen und mögli-

che Ziele im Schüler-

coaching (10.2025)  

 KuK nehmen Ein-

schätzungen zu den 

Entwicklungsbereichen 

in SPLINT vor  

 Förderplankonferen-

zen am 29.10.2024 

(Evaluation der alten 

Ziele sowie Erstellung 

der neuen Förderpläne)  

 Besprechung der 

Förderpläne am Eltern-

sprechtag (mit Unter-

schrift der Sorgeberech-

tigten)  

 Förderziele der SuS 

müssen mit den Kol-

leg:innen evaluiert wer-

den. 

 Pro SuS sollen maxi-

mal zwei Förderziele 

formuliert werden, dies 

sollte über die Beratung 

der Insel gesteuert wer-

den.  

 Förderung gemäß 

des Förderplans 

 Die ausgewählten 

Fragebögen aus dem 

SJ 2024/25 werden im 

kommenden SJ 

2025/26 wieder verwen-

det. 
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11 Anhang 
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Zuständigkeiten innerhalb des INSEL-Teams 

 

Arbeitshilfe zur Verteilung der Aufgabenfelder im Gemeinsa-
men Lernen auf der Grundlage des schulischen Inklusions-

konzepts  

(Anlage 2 der Leitlinien Gemeinsames Lernen) 
 

Schulleitung Abteilungsleitung I und II 

Karin Vogel 

 

Yasemin Oguz ( (5. – 7. Jahrgang) 

Benedikt Striepens (8. – 10. Jahrgang) 

Lehrkräfte für sonderpädagogische Förderung Inklusionskoordination 

Annette Lunemann und Dorit Schürmann Svenja Lüdeking 

Lehrkräfte anderer Lehrämter zur Unterstützung des GL Fachkraft im Multiprofessionellen Team 

Luisa Hegemann und ISF Agata Böse, Martina Schaffer, Maren Stratmann 

 

Das Recht der Schulleiterin oder des Schulleiters gemäß § 59 Absatz 2, Satz 2 SchulG, als Vorgesetzte oder Vorgesetzter allen an Schule 

tätigen Personen Weisungen zu erteilen, bleibt unberührt.  
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Aufgabenfelder im Ge-

meinsamen Lernen 

Abtei-

lungs-

leitung 

Klassen-

leitung 

Fach-

lehr-

kräfte 

ISF Lehrkraft für 

Sonderpä-

dagogik 

Inklusions-

koordination 

MPT Bemerkung 

Unterrichten 

• Unterricht im Teamteaching mit 
einer ISF 

- - - - V V V - - - - Bereitstellung von differenziertem Ma-

terial, Beobachtung der Schülerinnen 

und Schüler 

• Auswahl, Bereitstellung und 
Multiplikation von differenzier-
tem Unterrichtsmaterial (innere 
Differenzierung) 

- - - - V V V - - - - differenziertes Material für verschiedene 

Unterrichtsfächer in der INSEL einsehbar 

und zu entleihen 

• Einzel- und Kleingruppenförde-
rung für Schülerinnen und Schü-
ler mit einem Unterstützungsbe-
darf (äußere Differenzierung) 

- - - - B V V B B  

• allgemeine Absprachen, Rituale 
und Regeln im Umgang mit 
Schülerinnen und Schüler mit 
Unterstützungsbedarf (Class-
room-Management) 

- - V B B B - - B  

Erziehen 

• Fördermaßnahmen zur Verhal-
tensveränderung: wöchentliche 
Zielvereinbarungen und Reflexi-
onsgespräche mit Schülerinnen 
und Schülern führen (Stunde 0) 

- - V B B V - - B Das Stunde 0-Konzept wird haupt-

sächlich von den Lehrkräften der Son-

derpädagogik in Zusammenarbeit mit 

der Klassenleitung durchgeführt.  
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Aufgabenfelder im Ge-

meinsamen Lernen 

Abtei-

lungs-

leitung 

Klassen-

leitung 

Fach-

lehr-

kräfte 

ISF Lehrkraft für 

Sonderpä-

dagogik 

Inklusions-

koordination 

MPT Bemerkung 

Beraten 

• regelmäßige Elterngespräche 
zur Verhaltensveränderung füh-
ren  

- - V - - B B - - B Auf Wunsch unterstützen die Sonder-

pädagogen oder die Fachkraft MPT 

das Gespräch.  

• Förderplan am Elternsprechtag 
erläutern und festlegen  

- - V - - - - B - - - - Die Beratung, ins. mit Blick auf die 

Schullaufbahn und Abschluss-

vergabe, liegt bei dem KL-Team. 

Nach Absprache/Wunsch können zu-

sätzliche oder gemeinsame Gesprä-

che mit den Sonderpädagoginnen ge-

führt werden. Dazu werden zusätzli-

che Sprechzeiten für Fragen rund um 

die sonderpädagogische Förderung 

ausgewiesen. 

• Begleitung von Elternabenden  - - - - - - - - V V V Je nach Themenschwerpunkt erfolgt 

die Teilnahme in Absprache. 

• Beratung der Kolleginnen und 
Kollegen bezüglich sonderpäda-
gogischer Förderung 

- - - - - - - - V V V  

• Inklu-Café anbieten  I I I I V V V  

• Dienstbesprechung für die Klas-
senleitungen des neuen 5. Jahr-
gangs 

B I I - - V V V  



- 50 - 

Aufgabenfelder im Ge-

meinsamen Lernen 

Abtei-

lungs-

leitung 

Klassen-

leitung 

Fach-

lehr-

kräfte 

ISF Lehrkraft für 

Sonderpä-

dagogik 

Inklusions-

koordination 

MPT Bemerkung 

• Beratungstag zur Förderplanung - - I I I V V V  

Außerschulische Kooperationspartner und Netzwerke  

• Teilnahme an: Arbeitskreis aller 
Schulen in Selm, Netzwerktref-
fen der weiterführenden Schu-
len im Kreis Unna, Arbeitskreis 
zur Berufsorientierung bei son-
derpädagogischer Förderung 

- - - - - - - - V V V Je nach Tagesordnungspunkt erfolgt 

die Teilnahme in Absprache.  

Übergang: Grundschule in die Sekundarstufe I  

• Übergangsgespräche mit den 
Sonderpädagoginnen und Son-
derpädagogen der Grundschu-
len 

- - - - - - - - V V V  

Berufsorientierung: Übergang Schule/Beruf 

• Jahrgang 8: Schülerakten bzgl. 
der Erfüllung der Pflichtschul-
jahre sichten (Abgänger nach 
Klasse 9 melden) 

- - - - - - - - - - V - -  

• Termin für Abgänger nach 
Klasse 9 mit Arbeitsagentur und 
Stubo im 2. Halbjahr des 8. Jahr-
gangs vereinbaren 

- - - - - - - - - - V - -  
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Aufgabenfelder im Ge-

meinsamen Lernen 

Abtei-

lungs-

leitung 

Klassen-

leitung 

Fach-

lehr-

kräfte 

ISF Lehrkraft für 

Sonderpä-

dagogik 

Inklusions-

koordination 

MPT Bemerkung 

• Unterstützung bei der Vermitt-
lung von Praktikumsplätzen in 
den Jahrgängen 7, 8 und 9 

- - V - - - - V - - V  

Beurteilen 

Klassenarbeiten 

• differenzierte Klassenarbeiten, 
Lernzielkontrollen und Tests für 
Schülerinnen und Schüler mit 
dem Unterstützungsbedarf Ler-
nen entwerfen  

I B B V V - - I Entwurf einer Klassenarbeit wird bei der 

AL, in der Insel und bei iServ abgegeben 

Jährliche Überprüfung  

• jährliche Überprüfung des fest-
gestellten Bedarfs an sonderpä-
dagogischer Unterstützung, des 
festgelegten Förderschwerpunk-
tes und des Förderortes  

V V B B V B V  

Nachteilsausgleich 

• Nachteilsausgleich in die 

Wege leiten  

I V B B B - - I  

Förderpläne 
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Aufgabenfelder im Ge-

meinsamen Lernen 

Abtei-

lungs-

leitung 

Klassen-

leitung 

Fach-

lehr-

kräfte 

ISF Lehrkraft für 

Sonderpä-

dagogik 

Inklusions-

koordination 

MPT Bemerkung 

• Förderpläne per Hausmitteilung 
und per E-Mail zur Beratungs-
konferenz ankündigen und in 
Papierform unterschrieben nach 
dem Elternsprechtag einfordern 

- - - - - - - - - - V - -  

• Förderpläne für Schülerinnen 
und Schüler mit dem Unterstüt-
zungsbedarf Sprache schreiben 

- - - - V - - B - - B Deutschlehrkraft verfasst den Förder-

plan Sprache, Sonderpädagogin un-

terstützt bei Bedarf 

• für Schülerinnen und Schüler 
mit dem Unterstützungsbedarf 
ESE schreiben 

- - V B B B - - B  

• für Schülerinnen und Schüler 
mit dem Unterstützungsbedarf 
Lernen schreiben 

- - V V B B - - B  

• zusammenfügen, an Koordina-
torin für Inklusion weiterleiten 

- - V - - - - - - - - - -  

• nach dem Elternsprechtag auf 
Vollständigkeit prüfen und in 
Schülerakten (INSEL) abheften 

I - - - - - - - - B V  

Zeugnisse (zieldifferent) 

• Zeugnisformulare der Stunden-
tafel anpassen  

- - - - - - - - - - V - -  

• Zeugnisdateien zur Eingabe für 
die Kolleginnen und Kollegen 
auf den Laptops vorbereiten 
und hinterlegen 

- - - - - - - - - - V - -  
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Aufgabenfelder im Ge-

meinsamen Lernen 

Abtei-

lungs-

leitung 

Klassen-

leitung 

Fach-

lehr-

kräfte 

ISF Lehrkraft für 

Sonderpä-

dagogik 

Inklusions-

koordination 

MPT Bemerkung 

• Deckblatt, Angaben zum Ar-
beits- und Sozialverhalten, 
letzte Zeugnisseite ausfüllen 

- - V - - - - - - - - - -  

• Unterrichtsinhalte des letzten 
Halbjahres benennen 

- - - - V B B - - - -  

• die erbrachte Leistung des/r je-
weiligen Schülers/in ankreuzen 

- - - - V B B - - - -  

• Prüfung des Entwurfs auf Voll-
ständigkeit 

- - V - - - - - - - - - -  

• Prüfung der Formatierung, dru-
cken und Unterschriften einho-
len 

V V - - - - V V - -  

AO-SF 

• Stammdaten des Schülers/ der 
Schülerin eintragen 

- - V - - - - B - - - -  

• Bericht über Arbeits- und Sozial-
verhalten verfassen 

- - V B B B - - B  

• Bericht über Lernentwicklung 
und aktuellen Leistungsstand 
für die Fächer verfassen 

- - V V B B - - - -  

• Dokumentation der bisherigen 
schulischen Fördermaßnahmen 
und deren Ergebnisse 

- - V - - B B - - - -  

• Dokumentation von Ordnungs-
maßnahmen/ außerschulischen 
Partnern/ Elternarbeit 

I V - - - - - - - - - -  
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Aufgabenfelder im Ge-

meinsamen Lernen 

Abtei-

lungs-

leitung 

Klassen-

leitung 

Fach-

lehr-

kräfte 

ISF Lehrkraft für 

Sonderpä-

dagogik 

Inklusions-

koordination 

MPT Bemerkung 

• Antrag zusammenfügen (Deck-
blatt, Bericht, Anlagen) und an 
Koordinatorin weitergeben 

- - V - - - - - - - - - -  

• abschließende Unterschrift  V V - - - - - - - - - -  

• Prüfung V - - - - - - - - - - - -  

Betreuen 

• neue Schülerinnen und Schüler 
in die Insel einführen  

- - - - - - - - V V V  

• Angebote im Ganztag: Pausen-
aufsicht in der Insel  

- - - - - - - - V V V  

• jahreszeitliche Aktionen mit den 
Schülerinnen und Schülern der 
Insel 

I I - - - - V V V  

• Vorbereitung und Betreuung 
des Langzeitpraktikums im 10. 
Jahrgang 

- - - - - - - - V V V  

Organisieren 

• Verwaltung (Schülerlisten füh-
ren, Bestandsliste führen und 
Bestand am Ende eines Schul-
jahres überprüfen/ einfordern) 

B - - - - - - B B V  

• Bestellungen zum Ende des 
Schuljahres für das neue Schul-
jahr planen, auflisten und täti-
gen (Lernmittel) 

- - - - - - - - - - V - -  
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Aufgabenfelder im Ge-

meinsamen Lernen 

Abtei-

lungs-

leitung 

Klassen-

leitung 

Fach-

lehr-

kräfte 

ISF Lehrkraft für 

Sonderpä-

dagogik 

Inklusions-

koordination 

MPT Bemerkung 

• für den Eigenanteil einen Eltern-
brief verfassen (zu erwerbende 
Lehrwerke festlegen) 

- - - - - - - - - - V - -  

• Etat und ggf. zusätzliche Förder-
mittel bewirtschaften (Lehrmit-
tel) 

- - - - - - - - - - V - -  

 
Die einzelnen Zellen können durch dropdown Felder mit verschiedenen Verantwortungsbereichen hinterlegt werden, z.B.: 

V Verantwortlich  B beteiligt  I muss informiert werden  - - nicht betroffen. 
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Differenzierte Klassenarbeit 
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Zeugnis Klasse 5 differenziert 
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Willkommensmappe für neue Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter 
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